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zweckmäßigen Gestaltung und 
seines kontinuierlichen Ablaufs 
ist ein Grundelement der komple
xen sozialistischen Rationalisie
rung. Durch die Anwendung 
neuer technologischer Verfahren, 
den Einsatz moderner Produk
tionsmittel und Organisationsfor
men ist eine ständige Senkung 
des Arbeitsaufwandes und eine 
Steigerung der Arbeitsprodukti
vität zu erreichen. In der sich ge
genwärtig vollziehenden wissen
schaftlich-technischen Revolution 
unterliegt der A. tiefgreifenden 
Veränderungen, vor allem neh
men die Elemente der geistigen 
schöpferischen Arbeit zu. Der 
Mensch löst sich infolge der 
Automatisierung allmählich aus 
der unmittelbaren Produktion. Er 
kann immer mehr seine Kräfte 
auf die umfassende Nutzung wis
senschaftlicher Kenntnisse für die 
Intensivierung der Produktion 
konzentrieren. Der A. im Sozia
lismus wird immer stärker zu 
einem Zentrum der schöpferi
schen Tätigkeit des Menschen.

Arbeitsrecht: Rechtszweig zur Re
gelung der Arbeitsverhältnisse. 
In der DDR ist das A. ein Teil 
des einheitlichen sozialistischen 
Rechtssystems und hat die sozia
listischen Arbeitsverhältnisse der 
Arbeiter und Angestellten sowie 
die mit den Arbeitsverhältnissen 
eng verbundenen gesellschaft
lichen Beziehungen, z. B. die Re
gelung der Sozialversicherung, 
zum Gegenstand. Es dient dazu, 
die Rechte der Werktätigen in 
der sozialistischen Gesellschaft zu 
verwirklichen, die ökonomischen 
Gesetze des Sozialismus durchzu
setzen und die Wirtschaftspläne 
zu erfüllen. Das A. hat u. a. die 
Aufgabe, die Einheit von wissen
schaftlicher Führungstätigkeit, 
Anwendung des Systems ökono
mischer Hebel und bewußter 
schöpferischer Teilnahme der

Werktätigen an der Planung und 
Leitung der volkseigenen und ge
nossenschaftlichen Wirtschaft und 
der Betriebe mit staatlicher Be
teiligung sichern zu helfen. Bei 
der Durchsetzung der ökonomi
schen Gesetze vermittels des A. 
werden grundlegende Vorausset
zungen geschaffen, die Rechte des 
einzelnen Werktätigen zu sichern 
und zu erweitern, wie z. B. das 
Recht auf Erholung und den 
Schutz der Arbeitskraft. Das A. 
spielt eine aktive Rolle bei der 
Erziehung der Werktätigen zum 
ökonomischen Denken sowie zur 
freiwilligen Einhaltung der Ar
beitsdisziplin. Gesetzbuch der 
Arbeit

Arbeitsteilung: Trennung und
Verselbständigung verschiedener 
Arbeiten und Produktionsprozesse 
zur Herstellung materieller Gü
ter, führt zur Herausbildung be
stimmter sozialer, technischer, 
ökonomischer Strukturen der Ge
sellschaft, ist Ausdruck des ge
sellschaftlichen Charakters der 
Arbeit. Die A. entstand als Folge 
der Entwicklung der Produktiv
kräfte in der Urgesellschaft. Die 
gesellschaftliche A. ist die Tei
lung der Arbeit des gesellschaft
lichen Produktionsbereichs auf 
Zweige der Volkswirtschaft, in
nerhalb dieser Zweige und im 
Betrieb. Die erste gesellschaft
liche A. entwickelte sich in der 
Urgesellschaft zwischen Ackerbau 
und Viehzucht. Die zweite ge
sellschaftliche A. bestand in der 
Trennung von Landwirtschaft 
und Handwerk. Diese beiden gro
ßen gesellschaftlichen A. förder
ten den Austausch verschiedener 
Gebrauchsgüter und führten 
schließlich zur Herausbildung 
eines besonderen Zweiges, des 
Handels. Mit der Entwicklung 
des Privateigentums an Produk
tionsmitteln und der dadurch 
bedingten Spaltung der Gesell-


